
DAS WICHTIGSTE
Informationen aus dem Steuerrecht

Vermieter können bis zum 31.3.2011 (Ausschlussfrist) einen Antrag auf 
Grundsteuererlass bei der zuständigen Behörde (Gemeinde bzw. Finanzamt 
in Berlin, Bremen und Hamburg) für 2010 stellen, wenn sie einen starken 
Rückgang ihrer Mieteinnahmen im Vorjahr zu verzeichnen haben. Voraus-

setzung für den Erlass ist, dass sie nachweisen können, dass sie sich nachhaltig um die 
Vermietung des Objekts zu einem marktüblichen Mietzins bemüht haben. 

Keine Aussicht auf Erlass besteht, wenn der Vermieter die Ertragsminderung zu vertreten 
hat, z. B. weil er dem Mieter im Erlasszeitraum gekündigt hat oder wenn notwendige 
Renovierungsarbeiten nicht (rechtzeitig) durchführt wurden. 

Maßstab für die Ermittlung der Ertragsminderung ist die geschätzte übliche Jahres-
rohmiete. Diese ist in Anlehnung an die für Räume gleicher oder ähnlicher Art, Lage 
und Ausstattung regelmäßig gezahlte Jahresrohmiete zu schätzen. Die tatsächlich zu 
Beginn des Erlasszeitraums erzielte Miete ist nicht maßgebend. Bei einem Ausfall von 
mehr als 50 % der Mieteinnahmen wird die Grundsteuer nach den derzeitigen Bestim-
mungen in Höhe von 25 % erlassen. Entfällt der Mietertrag vollständig, halbiert sich die 
Grundsteuer. 

Anmerkung: Möglicherweise wird diese Zweistufenregelung gekippt. Beim Bundesfi -
nanzhof ist seit dem 20.10.2010 unter dem Aktenzeichen II R 36/10 ein Verfahren an-
hängig, bei dem es u. a. um die Frage geht, ob eine willkürliche Differenzierung darin zu 
sehen ist, dass ein Grundsteuererlass nur noch bei einer mehr als 50 %igen Rohertrags-
minderung möglich ist. Betroffene sollten unter Bezug auf das anhängige Verfahren 
einen Grundsteuererlass auch bei einem Mietausfall unter 50 % beantragen.
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Werden Gebäudereinigungsleistungen von einem im Inland ansässigen Un-
ternehmer nach dem 31.12.2010 im Inland erbracht, ist der Leistungsemp-
fänger nur dann Steuerschuldner der Umsatzsteuer, wenn er Unternehmer 
ist und selbst Gebäudereinigungsleistungen erbringt. Der Leistungsempfän-
ger muss derartige Gebäudereinigungsleistungen nachhaltig erbringen oder 
erbracht haben. 

Die Finanzverwaltung geht davon aus, dass der Leistungsempfänger nachhaltig Gebäu-
dereinigungsleistungen erbringt, wenn er dem leistenden Unternehmer einen entspre-
chenden im Zeitpunkt der Ausführung des Umsatzes gültigen Nachweis des zuständigen 
Finanzamts vorlegt. Für diesen Nachweis durch die Finanzämter wurde das Vordruck-
muster „USt 1 TG“ eingeführt.

Verwendet der Leistungsempfänger einen Nachweis nach dem Vordruckmuster USt 1 
TG, ist er als Leistungsempfänger Steuerschuldner, auch wenn er tatsächlich kein Un-
ternehmer ist, der selbst Gebäudereinigungsleistungen erbringt. Dies gilt nicht, wenn 
der Leistungsempfänger ein gefälschtes Vordruckmuster verwendet und der leistende 
Unternehmer hiervon Kenntnis hatte.

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 2.9.2010 entschieden, dass 
Aufwendungen für eine immunbiologische Krebsabwehrtherapie steuerlich 
als außergewöhnliche Belastung abgezogen werden können.

Damit hat er – in Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung – anerkannt, 
dass auch Kosten für eine objektiv nicht zur Heilung oder Linderung geeignete Be-
handlung zwangsläufi g erwachsen können, wenn eine Erkrankung mit einer nur noch 
begrenzten Lebenserwartung besteht, die nicht mehr auf eine kurative Behandlung 
anspricht. Dies gilt selbst dann, wenn sich der Erkrankte für eine aus schulmedizinischer 
oder naturheilkundlicher Sicht nicht anerkannte Heilmethode entscheidet. 

Nicht die medizinische Notwendigkeit der Maßnahme begründe in diesen Fällen die 
tatsächliche Zwangsläufi gkeit, sondern die Ausweglosigkeit der Lebenssituation, die den 
„Griff nach jedem Strohhalm“ gebiete. 

Nach einem Urteil des Bundesfi nanzhofs (BFH) vom 13.10.2010 sind die 
Kosten für einen krankheitsbedingten Aufenthalt in einem Seniorenheim 
auch dann als außergewöhnliche Belastung einkommensteuerlich abzieh-
bar, wenn keine ständige Pfl egebedürftigkeit besteht. Mit der Entscheidung 
rückt der BFH von seinen bisher strengeren Grundsätzen ab, wonach ein 

Abzug entweder zusätzliche Kosten für Pfl egeleistungen oder die Ausstellung eines 
Schwerbehindertenausweises mit den Merkzeichen „H“ oder „Bl“ voraussetzte.

Im Urteilsfall war die damals 74-jährige Klägerin nach einer stationären Behandlung 
in einer psychiatrischen Klinik auf ärztliche Empfehlung in ein Seniorenheim gezogen. 
Ihre Wohnung in einem Zweifamilienhaus hatte sie währenddessen nicht aufgegeben. 
Das Finanzamt erkannte die geltend gemachten Kosten des Seniorenheims nicht als 
außergewöhnliche Belastung an, weil die Klägerin nicht in eine Pfl egestufe eingruppiert 
gewesen sei und auch das Merkmal „H“ im Behindertenausweis fehle.

Der BFH bestätigte die Entscheidung des Finanzgerichts, wonach die Miet- und Ver-
pfl egungskosten abzüglich einer Haushaltsersparnis als außergewöhnliche Belastung 
berücksichtigt werden können. Anders als der altersbedingte Aufenthalt führe die 
krankheitsbedingte Unterbringung in einem Seniorenheim zu Krankheitskosten, die als 
außergewöhnliche Belastung abgezogen werden könnten. Pfl egebedürftigkeit sei keine 
Voraussetzung für den Abzug, wenn – wie hier aufgrund ärztlicher Bescheinigungen – 
festgestellt werden könne, dass der Heimaufenthalt infolge einer Erkrankung notwendig 
gewesen sei.
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Mit Urteil vom 15.06.2010 hat der Bundesfi nanzhof (BFH) entschieden, dass 
Erstattungszinsen beim Empfänger nicht der Besteuerung unterliegen, so-
weit sie auf Steuern entfallen, die nicht abziehbar sind. Nach Auffassung des 
BFH regelt das Einkommensteuergesetz für bestimmte Steuern nicht ledig-
lich ein gesetzliches Abzugsverbot, vielmehr weist die Norm diese Steuern 
schlechthin dem nicht steuerbaren Bereich zu. 

Abweichend von der geänderten Rechtsprechung ist durch das zwischenzeitlich ver-
abschiedete Jahressteuergesetz 2010 eine ausdrückliche Regelung getroffen worden, 
wonach erstattete Einkommensteuerzinsen der Besteuerung unterliegen. Danach 
bleibt es auch rückwirkend bei der bisherigen Rechtsanwendung. 

Im Körperschaftsteuergesetz ist eine solche Gesetzesänderung nicht vorgenommen 
worden. Nach einem Beschluss der Körperschaftsteuer-Referatsleiter des Bundes und 
der Länder hat das o. g. Urteil keine Bedeutung für den Bereich der Körperschaftsteuer. 
Die Wirkung ist grundsätzlich auf die Einkommensteuer begrenzt, da insoweit Einnah-
men dem nicht steuerbaren Bereich des Steuerpfl ichtigen zugeordnet werden können. 

Nach ständiger Rechtsprechung des BFH verfügen Kapitalgesellschaften steuerlich ge-
sehen über keine außerbetriebliche Sphäre. Deshalb sind dem Grunde nach alle Einnah-
men Betriebseinnahmen, dies gilt auch für Erstattungszinsen. Auch Erstattungszinsen 
zur Gewerbesteuer zählen weiterhin zu den steuerpfl ichtigen Einnahmen. Nur die Nach-
zahlungszinsen werden als nicht abzugsfähige Betriebsausgabe behandelt. 

Für Einsprüche, die gegen Körperschaftsteuerbescheide und Gewerbesteuermessbe-
tragsbescheide mit der Begründung eingelegt werden, eine Erfassung der Zinsen sei 
rechtswidrig, will die Finanzverwaltung keine Aussetzung der Vollziehung gewähren. 

Anmerkung: Die durch das Jahressteuergesetz 2010 rückwirkend angeordnete Besteu-
erung von Zinsen auf Steuererstattungen ist nach Ansicht des Finanzgerichts Münster 
verfassungsgemäß. Die Revision zum BFH wurde jedoch unter dem Aktenzeichen VIII 
R 1/11 zugelassen. Betroffene Steuerpfl ichtige sollten mit Hinweis auf das Verfahren 
Einspruch einlegen.

Bei Betriebsprüfungen werden häufi g formelle oder materielle Mängel bei 
der Buchführung festgestellt. Dies hat regelmäßig die Schätzung von Be-
steuerungsgrundlagen zur Folge. 

Danach gilt: Soweit die Finanzbehörde die Besteuerungsgrundlagen nicht ermitteln oder 
berechnen kann, hat sie sie zu schätzen. Zu schätzen ist insbesondere dann, wenn der 
Steuerpfl ichtige die Bücher oder Aufzeichnungen, die er nach Steuergesetzen zu 
führen hat, nicht vorlegen kann, oder wenn die Buchführung oder die Aufzeichnun-
gen der Besteuerung nicht zugrunde gelegt werden können. 

Eine formell ordnungsgemäße Buchführung ist dann nicht mehr gegeben, wenn sie 
wesentliche Mängel aufweist oder wenn die Gesamtheit aller unwesentlichen Mängel 
diesen Schluss fordert. Solche wesentlichen Mängel können auch dann gegeben sein, 
wenn in einem nicht geringen Umfang Kasseneinnahmen nicht vollständig aufgezeich-
net werden. 

Eine ordnungsgemäße Buchführung setzt voraus, dass sämtliche Geschäftsvorfäl-
le laufend, vollständig und richtig verbucht werden. Aber auch das Ergebnis einer 
formell ordnungsgemäßen Buchführung kann verworfen werden, soweit dieses mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit materiell unrichtig ist. 

Die Hinzuschätzung darf allerdings nach Auffassung des Finanzgerichts Münster nicht 
allein darauf gestützt werden, dass der erklärte Umsatz bzw. Gewinn von den Zahlen der 
amtlichen Richtsatzsammlung abweicht. Vielmehr müssen sonstige Umstände hinzutre-
ten, die die Vermutung der sachlichen Richtigkeit der Buchführung entkräften. 
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Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.) 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.)
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag 
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Sozialversicherungsbeiträge 29.03.2011

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

seit 1.1.2010 = 0,12 %  1.7.2009 – 31.12.2009 = 0,12 %, 1.1.2009 – 30.6.2009 = 1,62 %
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 

Basiszinssatz + 5-%-Punkte
Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreisindex: 
2005 = 100 

2010: Dezember 109,6; November = 108,5; Oktober = 108,4; September = 108,3; August = 
108,4; Juli = 108,4; Juni =108,1; Mai = 108,0; April = 107,9; März = 108,0; Februar = 107,5; 
Januar = 107,1
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Wirtschaft aktuell – Preisindizes

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderun-
gen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

Geringfügig Beschäftigte haben die Möglichkeit, durch die Zahlung rela-
tiv geringer Aufstockungsbeiträge vollwertige Pfl ichtbeitragszeiten in der 
Rentenversicherung zu erwerben. Stocken Beschäftigte ihre Beiträge auf, 
ergeben sich für sie viele Vorteile:

• Die Beschäftigungszeit wird in vollem Umfang auf die erforderliche Mindestversi-
cherungszeit (Wartezeit) für alle Leistungen der Rentenversicherung angerechnet. 

• Durch die Berücksichtigung als vollwertige Pfl ichtbeitragszeit kann der Anspruch 
auf Leistungen der Rentenversicherung (Rehabilitationsleistungen, Renten wegen 
Erwerbsminderung) erfüllt oder aufrecht erhalten werden.

• Durch die Aufstockung kann sich im Einzelfall ein früherer Rentenbeginn ergeben.
• Der Minijobber erfüllt durch die Aufstockung die Zugangsvoraussetzungen für eine 

private Altersvorsorge mit staatlicher Förderung (Riester-Förderung) für sich und 
gegebenenfalls sogar für den Ehepartner.

Der Minijobber muss lediglich schriftlich bei seinem Arbeitgeber auf die Versicherungs-
freiheit in der Rentenversicherung verzichten. Er erklärt sich damit bereit, den Pauschal-
beitrag des Arbeitgebers zur Rentenversicherung in Höhe von 15 % (bzw. von 5 % bei 
Minijobs in Privathaushalten) auf den vollen Rentenversicherungsbeitrag von derzeit 
19,9 % aufzustocken. 

Anmerkung: Arbeitgeber sollten ihre Arbeitnehmer auf jeden Fall über die Möglichkeit  
der Zahlung von Aufstockungsbeiträgen und damit dem Erwerb vollwertiger Pfl ichtbei-
tragszeiten in der Rentenversicherung hinweisen und diesen Hinweis auch zur Perso-
nalakte nehmen!

Das für das Bundesreisekostengesetz zuständige Bundesinnenministerium 
setzt erst zum 1.1.2012 die Auslandstage- und Auslandsübernachtungsgel-
der fest, so dass die für steuerliche Zwecke anzuwendende Übersicht auch 
erst zu diesem Stichtag aktualisiert werden kann. Bis dahin gelten die alten 
Pauschbeträge fort.

Der Höchstbetrag, der für die Anerkennung umzugsbedingter Unterrichts-
kosten für ein Kind maßgebend ist, beträgt ab 1.1.2011 1.612 €. Der Pausch-
betrag für sonstige Umzugsauslagen beträgt für Verheiratete 1.279 € und 
für Ledige 640 €. Der Pauschbetrag erhöht sich für jede weitere Person mit 
Ausnahme des Ehegatten um 282 €.

7. Beitragsaufstockung zur Renten-
versicherung bei Minijobbern

8. Auslandsreisekosten 
ab 1.1.2011

9. Umzugskosten/Unterrichtskosten 
ab 1.1.2011


